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Aus der Bejahung dieser Frage le i ten sich umfangreiche  

konkrete Forderungen hinsicht l ich der  Durchführung und  

Gestal tung der Verdachtshinweisprüfung,  insbesondere  

von Verdächt igenbefTagungen ab,  haben diese doch unter  

anderem den erzieherischen und vorbeugenden Zweck eines  

Strafverfahrens zu ersetzen.  Das bezieht  s ich sowohl  

auf  die qual i tat iven Parameter  der  Sachverhaltsklärung,  

muß aber unausweichl ich auch seinen Niederschlag in Um

fang und Zeitdauer einer  und oft  sogar mehrerer  Ver-  

dächt igenbefTagungen f inden.  Unter  Umständen sind dazu  

die gesetzl ichen Fr isten vol l  auszuschöpfen.

Unverzichtbare Voraussetzung für  das Absehen von der  

Einlei tung eines Ermit t lungsverfahrens trotz  Verdachts

begründung sol l te  grundsätzl ich dar in bestehen,  daß die  

Straftat  berei ts  im strafprozessualen Prüfungsstadium  

in  Anlehnung an die Erfordernisse des § 101 (2)  StPO  

aufgeklärt  wird,  wobei  natür l ich nicht  die gleichen.  An

forderungen wie im Ermit t lungsverfahren gestel l t  werden  

können.  Im engen Zusammenwirken mit  dem operat iven Part 

ner  muß insbesondere bei  DDR-Bürgern neben der Verwirk

l ichung erster  erz ieherischer Einf lußnahme die Aufklä

rung der Straf tat  damit  verbunden werden,  über das unmit

te lbare strafprozessuale Prüfungsstadium hinausgehend  

unter  Einbeziehung des Arbeitskol lekt ivs und evt l ,  des  

sonst igen Umfelds den Prozeß der weiteren Erziehung des  

Straftäters einzulei ten und in den Grundzügen vorauszube

st immen.

Der gemeinsam mit  dem operat iven Partner  anzustrebende  

und nur gemeinsam mit  dem Staatsanwalt  zu verwirkl ichende  

Nutzen beim Absehen von der Einlei tung eines Ermit t lungs

verfahrens trotz  Begründung des Verdachts einer  Straf tat  

kann insbesondere dar in bestehen,  daß beispielsweise


